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KündigungsrechtderGemeindebeiErrichtungeinesWchnhausbaucs .DieGemeind.
Wienhat imJahre 1927die HäuserXVIII . ,Währingerstrasso176und178undKüh- ¬
lergasse3,die mehrals hundertJahroalt sind,orworbon ,umdie Häusernieder¬
zureissenundanihreStolleeinemoderneWohnhausanlageaufzuführen. Siemuss¬
te daheralloMicterdieserHäuserkündigen,wobeisiesichbereiterklärte,den
durchdieKündigungbetroffenenParteienErsatzräumczubeschaffen.Tatsächlich
kamosauchteilsdurchaussergerichtlicheVerhandlungen ,teilsvorGerichtzum
AbschlussvonVergleichenmit fast allon Mictern ,wonachdiese ihrebisherigen
WohnungenoderGeschäftslckalegegenErhaltvonErsatzräumenaufgaben.Lodig-¬
licheinGemischtwarenhändler ,derin einemderzurDemolierungbestimmtnnHäu¬
ser einc Wohnungmit Ladengemietethatte,teriof gegendas erstinstanzlicheUr¬
teil ,mit demdie Kündigungfür wirksamorklärt wordenwar .DasLandesgericht

als zweiteInstanzwicsnunvoreinigenTagenunterVorsitzseinesVizepräsiden-¬
tenHofratDr .BlaschtowitschkadieBerufungdesGemischtwarenhändlersab .In
derBegründungdesUrteilswirdausgesprochen ,dassschonmitRücksichtaufden
BeschlussdesGemeinderatsausschussesfür WohnungswesenderStadtWienvom6 .
Dezember1927 ,deranStellederaltonHäuserdieErrichtungeinermodernenWohn-¬
hausanlagevorsickt ,ein wichtigerKündigungsgrundimSinnedesMietengesetzes
angenommenwerdenkarn .DicserBeschlussist voneinerStolleausgegangen,die
öffentlicheAufgabenzuerfüllenhat ,inderdiovonderRovölkerungWiensge¬
wählterVertreterdieInteressenderAllgemeinheitzuwahrenundin diesemSinne
zu beschliessen haben .Der mit demöffentlichen Interesse gleichlaufende Bo¬

schlussdesgenanntenAusschusseskanndahernichtmitdemEntschlussecinesspe
kulativenHäuseigentümersverglichenwerdenkann ,demes nurdaraufankommt,sei¬
ne :eigenenInteressen zu wahren .Dassaber die Wahrungeines öffentlichen ,ins¬
bosondereauf Verringerungder Wohnungsnotgerichteten Interosses einenwich¬
tigenKündigungsgrundimSinnedesParagraph19 ,Absatz1,M. . darstelltwirdin
derJudikaturallgemeinanerkannt .DieGemeindeWiensei auchnichtverpflichtet ,
Ersatzräumefür die gekündigtePartei zu beschaffen .Gleichzeitighat auchder
Berufungssenatmit Rücksichtauf die klare Rechtslagedie Revisionan denObers- ¬
ten Gerichtshoffür unzulässigerklärt,sodassdie Kündigungnunmehrrechte¬
kräftigist . DieseEntscheidungist vonbesondererBedeutung,weilsieeser¬
möglicht ,imRahmendesWohnbauprogrammesWohnungenauchimverbautenTeilvon
Wien zu errichten .
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